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1 ZIELE, GRUNDLAGEN UND INHALTE DES BEBAUUNGSPLANS 

1.1 Planungsanlass, Erforderlichkeit, Planungsziel 

Im nördlichen Gemeindegebiet der Gemarkung Wustermark ist die Entwicklung und Errichtung einer 
gewerblichen Nutzung mit einer besonderen Zweckbestimmung „Rechenzentrum“ als Sondernutzung 
geplant. Dementsprechend soll ein Sonstiges Sondergebiet ausgewiesen werden. 

Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Bereich in der Gemeinde Wustermark, zwischen der östli-
chen Abfahrt der B5 / L863 im Westen sowie dem Umspannwerk und den Kleingärten im Osten. Nörd-
lich säumt das Gewerbegebiet Zeestow / Brieselang die Fläche, während südlich die B5 an den Gel-
tungsbereich angrenzt. Die Lagegunst der Liegenschaft für ein Rechenzentrum ergibt sich neben der 
Nähe zur Metropole Berlin insbesondere aus der guten verkehrlichen Erschließung, der geringen Ent-
fernung zum Umspannwerk und der Vorprägung durch das nördlich angrenzende Gewerbegebiet Ze-
estow. 

Für das betreffende Plangebiet existiert bisher kein Bebauungsplan. Das Grundstück befindet sich ak-
tuell im Außenbereich. Vorhaben auf der Fläche sind gegenwärtig nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) 
zu beurteilen. Über die östliche Abfahrt B5 / L863 ist das Grundstück erschlossen. Zur Schaffung des 
Baurechts für das geplante Rechenzentrum bedarf es der Neuaufstellung eines Bebauungsplanes.  

Der Projektentwickler (CDW Commercial Development Wustermark GmbH) plant in Wustermark im 
Bereich der östlichen Abfahrt B5 / L863 auf einer Fläche von ca. 20,3 ha die Errichtung eines Rechen-
zentrums einschließlich Erschließungs- und Grünflächen. Der zukünftige Betreiber VIRTUS unterstützt 
das angestrebte Planverfahren und wird das Bauvorhaben umsetzen. Ebenfalls unterstützt die Ge-
meinde Wustermark das geplante Vorhaben. Dafür ist die Aufstellung eines Bebauungsplans gem. § 2 
BauGB erforderlich und vorgesehen. Das Planungsverfahren soll als Bebauungsplan im Vollverfahren 
mit Umweltbericht durchgeführt werden. 

1.1.1 Ziele und Zwecke der Planung 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Planungsrecht für ein Rechenzentrum über eine Fest-
setzung Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Rechenzentrum“ 
einschließlich der ergänzenden Anlagen der Stromerzeugung und Sicherheitsanlagen. Ferner sind eine 
gesicherte Erschließung des Grundstücks sowie die Anlage von Grünflächen i.S.v. Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen Bestandteil der Zielsetzungen.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans soll ein Rechenzentrumscampus entwickelt werden, der aus 
mehreren Rechenzentren-Gebäuden („Modulen“), einem baulich eigenständigen Bürogebäude sowie 
einem Umspannwerk zur Stromversorgung des Rechenzentrumscampus besteht.  

Der künftige Betreiber VIRTUS beabsichtigt, einen Wirtschaftsbetrieb mit bis zu 150 Mitarbeitern und 
davon 120 im operativen Geschäftsbetrieb zu errichten.  
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1.1.2 Städtebauliches Konzept  

Die geplante Stromleistung des Rechenzentrums soll in der endgültigen Ausbaustufe etwa 160 MW, in 
Kombination mit dem weiteren vorgesehenen Standort im Gewerbegebiet Nord insgesamt ca. 300 
MW betragen. Hierfür liegen ausreichend vertraglich gesicherte Lieferoptionen aus dem angrenzen-
den Umspannwerk Wustermark durch die 50hertz Transmission GmbH vor. Die endgültigen Parameter 
und Quantifizierungen sind abhängig vom Ergebnis der gutachterlichen Bewertungen, Abstimmungen 
mit den beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange und weiteren Detaillierungen des Ge-
samtkonzeptes innerhalb des Planverfahrens.  

Der Rechenzentrumscampus ist ein Sicherheitsbereich, der über eine umfangreiche Zugangskontrolle 
mit Pförtnerhaus sowie einen umlaufenden Sicherheitszaun verfügt, welcher auch mit elektronischen 
Zugangsüberwachungssystemen ausgestattet sein wird.  

Die einzelnen Module bestehen aus den eigentlichen Datenhallen, in denen die Serverschränke, d.h. 
das „Kernstück“ des Rechenzentrums stehen. Weitere Räume für technische Nebenanlagen sowie 
kleine Büro- und Lagertrakte, in denen die Betriebs- und die Sicherheitszentralen integriert sind, wer-
den in den jeweiligen Modulen ergänzend integriert und zugeordnet. Auf Grund der sehr hohen An-
forderungen an die Verfügbarkeit der IT in einem Rechenzentrum verfügt jedes Modul über eine Not-
stromversorgung, die über eine Kombination aus Batteriesystemen und Notstromdieselgeneratoren 
sichergestellt wird. Diese Dieselgeneratoren werden nach derzeitigem Konzept als Container-Lösung 
außerhalb der jeweiligen Module aufgestellt, damit sie modular ausgebaut werden können und im 
Wartungsfall gut zugänglich sind. Direkt anschließend und ebenfalls im Außenbereich befinden sich in 
der derzeitigen Konzeptidee die Niederspannungsverteilungen und die Trafos von Mittelspannung auf 
Niederspannung, um die Datenhallen auf möglichst kurzen Wegen zu versorgen. Auf dem Dach der 
Module befinden sich die Rückkühlgeräte, die für die Erhaltung der notwendigen Betriebstemperatu-
ren in den Datenhallen verantwortlich sind und die einen hohen Luftaustausch benötigen. Sie werden 
von einer Sicht- und Lärmschutzfassade eingehaust, um auch optisch ein abgerundetes Bild des Ge-
bäudes zu vermitteln. 

Die vermuteten Gewerbelärmemissionen werden sich unterhalb der Kulisse der Verkehrslärmbelas-
tung der unmittelbar angrenzenden Bundesstraße B5 einordnen. Zum jetzigen Planungsstand werden 
Geräusche < 75 dB am Emissionsort erwartet. 

Die Module sind nach gegenwärtigem Konzept als dreigeschossige Gebäude geplant, wobei auf allen 
drei Geschossen Datenhallen angesiedelt sind. Auf Grund der hohen Energiedichte in einem Rechen-
zentrum, die eine sehr leistungsfähige Kühlungsinfrastruktur bedingt und eine hohe Luftzirkulation in 
den Datenhallen unbedingt erforderlich macht, beträgt die Geschosshöhe eines Rechenzentrums in 
der Regel sieben Meter. Niedrigere Geschosshöhen führen zu deutlichen Einbußen in der Leistung und 
somit auch in der Möglichkeit, IT aufzustellen. Dies bedeutet, dass nach derzeitigem Konzept die reine 
Gebäudehöhe inclusive Dachaufbauten ca. 25 Meter betragen wird. Die Schornsteine der Generato-
ren, deren Höhen sich aus dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie den Leitfäden nach 
LAI/LANA ergeben, können diese Höhen punktuell überschreiten.  

Der zukünftige Betreiber VIRTUS wird sich in einem gesonderten städtebaulichen Vertrag verpflichten, 
die durch den Betrieb des Rechenzentrums entstehende Abwärme für die Nutzung im Rahmen eines 
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Fernwärmenetzes kostenfrei an der Grundstücksgrenze zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens erfolgt eine Prüfung und ggf. Umsetzung einer Beteiligung an der Errichtung des 
Wärmenetzes sowie der verbindlichen Regelung zur Abwärmenutzung.  

Die Erschließung des Campus erfolgt über eine zentrale Zugangskontrolle, die so ausgestaltet ist, dass 
die Zugangskontrolle keine Rückwirkungen auf die öffentlichen Durchgangsstraßen haben wird und 
Fahrzeuge ausschließlich innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans auf Einlass warten. 
Hierfür wird eine neue Anbindung am Ende der Abfahrt B5 und in Verlängerung der L863 abgestimmt 
und erstellt. Das Verkehrsvolumen, das ein Rechenzentrumscampus generiert, ist ohnehin sehr gering 
im Vergleich zu den durchschnittlichen Werten von Gewerbegebieten. Die Zirkulation auf dem Campus 
erfolgt über eine umlaufende Straße, so dass jedes Modul von allen Seiten zugänglich ist. Dies ergibt 
sich zum einen durch brandschutztechnische Anforderungen, die bedingen, dass die Feuerwehr von 
allen Seiten Angriffsmöglichkeiten hat sowie durch die Notwendigkeit, technische Komponenten auf 
dem Dach mittels Kräne austauschen zu können. Dies bedeutet, dass der Campus durch Zirkulations- 
und Aufstellflächen einen hohen Versiegelungsgrad aufweisen muss, was sich in der GRZ von 0,6 aus-
drückt.  

Stellplätze werden dezentral angeordnet, damit primär die Beschäftigten in den einzelnen Modulen 
geringe Wege haben. Des Weiteren wird es eine begrenzte Anzahl von Stellflächen außerhalb des Si-
cherheitsbereiches geben, sowie Stellplätze unmittelbar am vorgesehenen Bürogebäude.  

Nichtüberbaubare und somit unversiegelte Flächen werden hochwertig begrünt und wo es möglich ist, 
als Habitate für verschiedene Tierarten ausgestaltet. Dies betrifft insbesondere das Areal der stillge-
legten Bahntrasse, die den Geltungsbereich in Nord-Süd-Richtung durchschneidet. Zur Erhöhung des 
Grünanteils ist vorgesehen, wo es technisch möglich ist, Fassaden und auch Dächer zu begrünen. Da 
die Fassaden eines Rechenzentrums eine Vielzahl von technisch notwendigen Öffnungen enthalten 
und die Dächer als Aufstellfläche für die Rückkühler dienen, ist eine Begrünung nicht flächendeckend 
möglich, kann aber entsprechend hochwertiger ausgeführt werden. Die Anordnung der technischen 
Anlagen ist so gewählt, dass sowohl deren Sichtbarkeit reduziert als auch mögliche Störfaktoren für 
die Wohnbevölkerung weitestgehend ausgeschlossen werden.  

Insgesamt wird der Campus städtebaulich hochwertig gestaltet und einen aufgeräumten Charakter 
aufweisen, der der „High-Tech“- Branche angemessen ist. Geplant sind integrierte Grünbereiche mit 
attraktiver Aufenthaltsqualität für die Mitarbeiter des Rechenzentrums sowie Eingrünungskonzepte 
im Sinne der Fernwirkung und als Kompensation für Eingriffe. Im Bereich der ehemaligen Bahntrasse 
erfolgt eine naturnahe Grünentwicklung mit Vernetzungen in die angrenzenden Landschaftsräume.   
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1.2 Lage des Plangebiets, räumlicher Geltungsbereich, Bestandssituation 

Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Bereich in der Gemeinde Wustermark, zwischen der östli-
chen Abfahrt der B5 / L863 im Westen sowie dem Umspannwerk und den Kleingärten im Osten. Nörd-
lich säumt das Gewerbegebiet Zeestow / Brieselang die Fläche, während südlich die B5 an den Gel-
tungsbereich angrenzt.  

Die ca. 20,3 ha große Fläche umfasst die Flurstücke 120, 122, 123, 124, 125, 126, 891, 927, 995, 1037, 
1053, teilw. 1057, 1062, 1083 der Flur 002 der Gemarkung Wustermark und ist überwiegend durch 
artenarmen Intensivacker geprägt und dementsprechend unversiegelt. Die Liegenschaften befinden 
sich im privaten Eigentum oder werden im Zuge des Planverfahrens erworben.   

Die Flurstücke 1053 und 1062 gehören der Deutschen Bahn. Bei den Bahnflächen im Geltungsbereich 
handelt es sich um zwischen ca. 30 m und ca. 40 m breite Flächen einer stillgelegten eingleisigen 
Bahntrasse. Der aktuelle FNP hat bereits hierauf reagiert und hat hier keine Bahnflächen mehr ausge-
wiesen. Die Nutzung als Bahnflächen soll durch die DB Netz AG förmlich nach § 23 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEG) freigestellt werden. Somit stehen diese Flächen zukünftig wieder der kom-
munalen Planungshoheit zur Verfügung und können anderwärtig überplant werden. Der Projektent-
wickler beabsichtigt, diese Flächen zunächst zu pachten und anschließend zu erwerben, um sie durch 
ökologische Aufwertung in das Gesamtkonzept zu integrieren. Teilflächen der ehemaligen Bahntrasse 
sind heute mit Bäumen bewachsen. 

Es sind keine Gebäude im Plangebiet vorhanden.  

Zwei Freileitungen einschließlich zweier Strommasten liegen unmittelbar im Plangebiet. Im Nordwes-
ten und im Osten der Fläche verlaufen Freileitungen, bei der auch Maststandorte innerhalb des Plan-
gebietes jeweils im Nordwesten sowie im Osten liegen.  

Im Bereich des östlichen Baufeldes verläuft eine Richtfunkachse des Übertragungsnetzbetreibers 
50Hertz.  

Durch das Plangebiet verläuft ein LWL (Glasfaser) Kommunikationskabel.      

Die Liegenschaft ist aufgrund ihrer günstigen Lage an der östlichen Abfahrt der B5 / L863 verkehrlich 
gut angebunden. Ebenfalls befindet sich in der Nähe die Bushaltestation Wustermark, Abzweig Wer-
nitz.  
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1.3 Übergeordnete Planungen 

1.3.1 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 

Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg weist in der Festlegungskarte zum LEP HR für die 
geplante Fläche die raumordnerische Festlegung Gestaltungsraum Siedlung aus (siehe Abbildung 1).  

 

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus der Festlegungskarte zum LEP HR mit Kennzeichnung des Plangebiets (roter Kreis) 

1.3.1.1 Anpassung des Bebauungsplans an die Ziele der Raumordnung 

Relevante Ziele der Raumordnung: 

Z 5.6 LEP HR: Gemäß Festlegungskarte des LEP HR befindet sich der i. R. s. Geltungsbereich innerhalb 
des Gestaltungsraums Siedlung. Dieser ist in Berlin und im Berliner Umland der Schwerpunkt für die 
Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen, d. h. er umfasst Räume, die insbesondere aufgrund ihrer La-
gegunst auf der Ebene der Landesplanung für eine Wohnsiedlungsentwicklung grundsätzlich geeignet 
sind. Der Gestaltungsraum Siedlung ist nicht mit Bauflächen gleichzusetzen und die Gemeinden haben 
zu seiner Binnendifferenzierung (nachfolgende Planungsebenen) große Spielräume. Innerhalb des Ge-
staltungsraums ist dem fachrechtlich gebotenen Freiraumerhalt oder auch Einschränkungen durch an-
dere Planungen Rechnung zu tragen. 

Die Intension des Bebauungsplanes steht nicht im Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung.  

1.3.1.2 Berücksichtigung der Grundsätze zur Siedlungsentwicklung und zur Freiraumentwicklung 

Das Plangebiet des Bebauungsplans liegt im Bereich der ausgewiesenen Siedlungsentwicklung und wi-
derspricht keiner Freiraumentwicklung.  
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1.3.2 Regionalplan Havelland-Fläming 2020 / Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 

Mit seiner Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 43 ist der Regionalplan „Havelland-Fläming 2020“ am 
30.10.2015 in Kraft getreten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 
05.07.2018 den Regionalplan „Havelland-Fläming 2020“ für unwirksam erklärt. Die Regionale Pla-
nungsgemeinschaft Havelland-Fläming (RPG HF) hatte Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revi-
sion eingelegt. Am 21.03.2019 hat das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde zurückgewiesen. 
Diese Entscheidung ist der RPG HF am 02.05.2019 zugegangen. Damit ist das Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg über die Unwirksamkeit des Regionalplans rechtskräftig. 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 endete bereits am 9. Juni 
2022 die Frist für die Abgabe von Stellungnahmen zum Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 
3.0. Das umfangreiche Material wird derzeit von der Regionalen Planungsstelle ausgewertet. Ein Er-
gebnis liegt noch nicht vor. Etwaige in Aufstellung befindliche, zu beachtende Ziele wären gegebenen-
falls in der Abwägung als sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. Die nachfol-
gende Grafik zeigt den relevanten Planausschnitt. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 (Stand Juni 2022) 

Der Planentwurf enthält für das betreffende Gebiet nur die nachrichtlichen Übernahmen aus dem LEP 
HR. Es stehen mithin keine Abwägungsbelange entgegen. 

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming hat in ihrer Sit-
zung am 15. Juni 2023 den Entwurf des Sachlichen „Teilregionalplans Windenergienutzung 2027“ vom 
15. Juni 2023, bestehend aus textlichen Festlegungen und Festlegungskarte mit Begründung und Um-
weltbericht, gebilligt und die Durchführung des Beteiligungsverfahrens sowie die öffentliche Ausle-
gung der Unterlagen nach § 9 Absatz 2 ROG in Verbindung mit § 2 Absatz 3 RegBkPlG beschlossen. Das 
Plangebiet des Bebauungsplanes ist nicht betroffen. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der STRPW Festlegungskarte Windenergienutzung 

1.3.3 Flächennutzungsplan 

Im aktuell rechtsgültigen FNP der Gemeinde Wustermark ist für den Bereich eine gewerbliche Bauflä-
che mit der Kennzeichnung GE ausgewiesen (siehe Abbildung 13). Der Bebauungsplan als Art der zu-
lässigen Nutzung ein sonstiges Sondergebiet für ein Rechenzentrum vor. 

   

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus Flächennutzungsplan der Gemeinde Wustermark (2006) 

Der Flächennutzungsplan trifft durch die Darstellung für eine bestimmte Nutzung eine Vorauswahl für 
die spätere verbindliche Bauleitplanung. Weicht der Bebauungsplan von dieser in einer Weise ab, dass 
die Nutzungen nicht artverwandt sind, also im Flächennutzungsplan ein Baugebiet dargestellt ist und 
daraus im Bebauungsplan eine Nutzung entwickelt werden soll, die einer anderen Baufläche zugeord-
net ist, berührt dies im Allgemeinen die Grundzüge der Planung. Demgegenüber ist es vom Entwick-
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lungsgebot gedeckt, wenn eine spezielle Nutzungsform aus einer abstrakteren Darstellung im Flächen-
nutzungsplan entwickelt wird. Dies ist etwa der Fall, wenn aus einer gewerblichen Baufläche ein Son-
dergebiet „Technologiezentrum“ oder ein Sondergebiet großflächiger Einzelhandel, also eine beson-
dere Form der gewerblichen Nutzung entwickelt wird (Schiller in: Bracher/Reidt/Schiller, Bebauungs-
planungsrecht, 9. Auflage 2022, Der Flächennutzungsplan als Voraussetzung für die verbindliche Bau-
leitplanung, Rn. 8.84-8.86).  

So liegt der Fall hier. Der Flächennutzungsplan bestimmt für die zu beplanende Fläche die Entwicklung 
einer ebenfalls gewerblichen Nutzung. Dabei bestimmt er nicht, welche Art von Gewerbebetrieben 
zulässig oder unzulässig sind. Eine solche Kategorisierung würde auch den Rahmen der grobmaschigen 
Planung eines Flächennutzungsplans sprengen. Es ist vielmehr Aufgabe der Gemeinde, diesen Oberbe-
griff mit feinmaschigeren Festsetzungen in einem Bebauungsplan auszufüllen. Dieser Aufgabe kommt 
die Gemeinde auch nach, wenn sie diese gewerbliche Baufläche für eine bestimmte gewerbliche Nut-
zung (hier für ein Rechenzentrum) bestimmt und dies mit einem Sondergebiet festschreibt. Diese Fest-
setzung zeigt sich in der Sache als eine Spezialisierung zu der im Flächennutzungsplan dargestellten 
gewerblichen Fläche.  

Rechenzentren sind gewerbliche Betriebe eines bestimmten Technologiezweiges oder Branche. Daran 
ändert auch die voraussichtliche immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht für die dieselmo-
torbetriebene Notstromaggregate des Rechenzentrums nichts, da das das Rechenzentrum hierdurch 
nicht zu einer dem Industriegebiet vorbehaltenen Anlage wird (vgl. im Übrigen auch des OVG Magde-
burg, Urt. v. 14. Februar 2013 – 2 K 122/11 -, juris Rn. 90). Folglich erfüllt der Bebauungsplan die pla-
nerische Grundkonzeption des Flächennutzungsplans und wahrt damit das Entwicklungsgebot nach 
§ 8 Abs. 2 BauGB.  

1.3.4 Gemeindeentwicklungskonzept 2020 (März 2006) 

Die integrierte Gemeindeentwicklungskonzeption von 2006 zeichnete eine konzeptionelle Gesamtper-
spektive der Gemeindeentwicklung für die zurückliegenden 18 Jahre auf. Damit sollte die Grundlage 
für bedarfsgerechte, gezielte Zukunftsinvestitionen zur Sicherung und Stärkung des Wirtschafts- und 
Lebensraums geschaffen werden. Die Aufgabe lautete: die Stärken und Schwächen der Gemeinde 
Wustermark insgesamt zu analysieren, diese in Perspektiven für die Gemeindeentwicklung umzuset-
zen und planerische und projektbezogene Handlungsstrategien sowie konkrete Maßnahmen zu defi-
nieren. Hieraus ergaben sich folgende Leitziele:  

 Stärkung und Ausbau Wustermarks als zentraler Logistikstandort für Berlin/ Brandenburg 
 Aufbau zukunftsfähiger Gewerbestrukturen 
 Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze 
 Verbesserung der wirtschaftlichen Grundlagen 
 Verbesserung des Images / des Bekanntheitsgrades. 

Wesentliche Ziele von 2006 konnten bereits umgesetzt werden. Derzeit wird das Integriertes Gemein-
deentwicklungskonzept 2035 (Stand Entwurf September 2023) erarbeitet, welches zeitnah beschlos-
sen werden soll. Für den Bereich des Plangebietes liegt eine Flächenaussage vor, die eine „Konzentra-
tion und Bestandsentwicklung von Gewerbe-/Handelsstandorten“ ausweist. Die Weiterentwicklung 
der Gewerbe-, Handels- und Freizeitstandorte erfolgt entlang der Verkehrstrassen, die für zukünftige 
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Bedarfe entsprechend ertüchtigt und angepasst werden. Darüber hinaus gilt es, weiterhin auf zu-
kunfts- und passfähige Angebote zu setzen und Klimastandards zu etablieren.  

1.3.5 Wohnungspolitische Umsetzungsstrategie (April 2020) 

Das Konzept ist unmittelbar nicht durch Planvorhaben betroffen. Durch die Planung werden keine ak-
tuellen oder geplanten Wohnprojekte beeinträchtigt.  

1.3.6 Verkehrsentwicklungsplan  

1.3.6.1 Modul 1 (Juni 2019) 

Wustermark verfügt aufgrund der Lage am Verknüpfungspunkt des westlichen Berliner Ringes mit der 
B5 (wichtigste und leistungsfähigste Ost-West-Achse von Berlin) über eine herausragende Lagegunst, 
aus der eine starke Entwicklungsdynamik als Gewerbe- und Wohnstandort resultiert. Die Ingenieur-
gruppe IVV GmbH hat im Jahr 2019 dem Verkehrsentwicklungsplan der Gemeinde Wustermark im 
Rahmen einer Synopse der regionalen und gemeindlichen verkehrlichen Planungsrandbedingungen 
erarbeitet. Der Bereich der angrenzenden B5 wurde diesbezüglich bewertet und besitzt vergleichs-
weise ein geringes Verkehrsaufkommen als westliche Autobahnanbindung.   

 

 

Abbildung 5: Ausschnitt maximales Szenario – Veränderung zur SVP2025 [1.000Kfz/WT] (IVV) 

1.3.6.2 Modul 3: Radverkehr (August 2021) 

Das fertiggestellte Konzept analysiert die gegenwärtigen Ausgangsbedingungen für den Radverkehr 
und schlägt hieran anknüpfend Handlungsempfehlungen sowie Maßnahmen zur Stärkung dieses Ver-
kehrsträgers innerhalb des Gemeindegebietes vor. Ein Zielnetz wurde entworfen, Ausbaustandards 
definiert, konkrete Gestaltungsvorschläge für Schwerpunkträume entwickelt sowie Anforderungen an 
Fahrradabstellanlagen und weitere Serviceeinrichtungen ermittelt. 

Das von der Gemeindevertretung am 31.08.2021 verabschiedete Radverkehrskonzept dient fortan als 
strategische Leitlinie für die weitere Entwicklung des Wustermarker Radverkehrsnetzes. Routenver-
läufe, Ausbaustandards und die zeitliche Abfolge von Investitionen werden hieraus abgeleitet, wenn-
gleich im Rahmen konkreter Ausführungsplanungen weiterhin Abweichungen möglich sind. 
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Im Bereich der L683 tangiert von der Brücke kommend eine Hauptroute den Planbereich in Richtung 
Nord.  

 

Abbildung 6:  Ausschnitt Zwischenzeitlicher Arbeitsstand des Zielnetzes für den Radverkehr in Wustermark – Haupt- und Ne-
benrouten (Quelle: Ramboll – Verkehrsentwicklungsplan Wustermark– Modul 3 Radverkehr) 

1.4 Planung 

1.4.1 Entwicklung des städtebaulichen Konzepts 

Das Rechenzentrum wird in mehreren Hauptmodulen erstellt. Ziel ist ein Campus mit einheitlichen 
baulichen Strukturen sowie Freiflächen mit Aufenthaltsqualität. Bau- und Nutzungskonzept 

Entlang der B5 werden die hohen Hauptmodule als mehrgeschossige Hallenkonstruktion positioniert. 
Sie bilden den städtebaulichen Rahmen zum Außenraum und sind somit markant an der B5 wahrzu-
nehmen. Im rückwärtigen Raum werden die Aggregate der Notstromversorgung erstellt.  

Auf Grund der hohen Sicherheitsanforderungen werden ausreichende Sicherungszäune sowie ein ge-
sicherterer Eingangsbereich mit Kontrollpunkt erstellt.     

Interne Straßen und Wege, Freiräume und Grünflächenbereiche und zugeordnete Stellplatzanlagen 
unterstützen einen Campuscharakter.  
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Abbildung 7: Masterplan-Vorentwurf Rechenzentrum Wustermark 1 (Quelle: TTSP/HWP consult / 10/2023)  

1.4.1.1 Verkehrskonzept  

Die Haupterschließung erfolgt an die Landesstraße L863 über einen zu erstellenden Stich an den Kno-
tenpunkt der L863, der Gemeindestraße und der Zu- und Abfahrt zur B5. Der geplante Straßenstich 
von ca. 75 m Länge soll als öffentliche Straße gewidmet werden. Die Breite der Fahrspuren beträgt 
mindestens 3,25 m, so dass gewerbliche Verkehre und Begegnungsverkehr ermöglicht werden. Eine 
ausreichende Wendemöglichkeit wird geplant. Zudem wird eine ausreichend große Stau- und Aufstell-
fläche auf dem Grundstück vor der Einfahrt zum Betriebsgelände des Vorhabenträgers geplant, die die 
Räumung des Knotenpunktbereichs jederzeit sicherstellt. Auf Grund des geringen Verkehrsaufkom-
mens ist derzeit davon auszugehen, dass kein Kreisverkehr oder eine LSA im Kreuzungspunkt B5 erfor-
derlich wird. Wenderadien werden für einen Schwerlastverkehr ausgewiesen. Lediglich für den Zeit-
raum der baulichen Umsetzung des Rechenzentrums wird möglicherweise eine temporäre LSA erfor-
derlich. Nach derzeitigem Planungsstand wird davon ausgegangen, dass der Knoten in seiner Geomet-
rie nicht verändert werden muss. Lediglich die Haltelinie der Abfahrt von der B5 muss voraussichtlich 
etwas zurückversetzt werden. Dieser ist insbesondere in den Bauzeiten und später für den Austausch 
von Turbinen oder Transformatoren im laufenden Betrieb erforderlich. Generell bestimmen im We-
sentlichen im laufenden Betrieb die Zu- und Abfahrten der ca. 150 Mitarbeiter das Verkehrsaufkom-
men. Da diese Verkehrsaufkommen nicht stoßweise zu festen Zeiten, sondern zeitlich versetzt auftre-
ten, werden im späteren Betrieb nach derzeitiger Abschätzung keine relevanten Änderungen der Ver-
kehre auftreten. Gemäß Abstimmung mit dem Landesstraßenbetrieb ist die künftige Verkehrsbelas-
tung über eine Verkehrstechnische Untersuchung auf der Basis der Verkehrsprognose 2030 nachzu-
weisen. Diese Untersuchung ist derzeit in Arbeit. Im Rahmen einer Vorabstimmung ist der zuständige 
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LS (Landesbetrieb Straßenwesen) über das Vorhaben informiert. Grundsätzlich ist der LS mit der Pla-
nung einverstanden. Erforderlich ist eine Untersuchung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes 
L204/B5 sowie eine Darstellung wie der Radverkehr zukünftig geführt wird.   

 

Abbildung 8: Vorstudie Fahrspuren Knotenpunkt B5/L863 ohne Fuß- und Radweg (Quelle: PST GmbH / 09/2023)  

Parallel zur Haupterschließung werden gegenwärtig Rad- und Fußwegeverbindungen ins angrenzende 
Umfeld und vorhandene Wegenetz untersucht und mögliche Flächen hierfür ermittelt und sondiert.  
Mit dieser „Anbindung“ sind alle umliegenden Orte /Ortsteile (Wernitz, Wustermark, Elstal, Bredow, 
Zeestow) radfahrtechnisch an das Gebiet angeschlossen. 

1.4.1.2 Eingrünungs- und Freiflächenkonzept  

Im Rahmen des Eingrünungskonzeptes wird eine Baumreihe entlang der B5 erstellt. Dabei wird die 
bestehende Baumreihe auf dem Flurstück 1082 der ansässigen Baumschule in das Gesamtkonzept in-
tegriert und in Richtung Osten verlängert.  

In mehreren Bereichen werden die nichtüberbaubaren Grundstücksflächen mit Gehölz, Strauch- und 
Heckenpflanzungen überplant. 

Dachbegrünungen sind nur auf untergeordneten baulichen Anlagen geplant. Die technischen Aufbau-
ten auf den Modulen des Rechenzentrums können auf Grund der Kühlaufbauten und aus Sicherheits-
aspekten nicht begrünt werden.  

Gebäudefassaden sollen an geeigneter Stelle mit einer Fassadenbegrünung aufgewertet werden.  

Interne Freiflächen sollen gärtnerisch angelegt und in Randbereichen (Seiten- oder Restflächen) sollen 
naturnahe Bereiche als Gras- und Staudenfläche ausgebildet werden.   

1.4.1.3 Ver- und Entsorgung 
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Strom 

Die Stromversorgung wird über das nahe gelegene Umspannwerk Wustermark gesichert. Die erforder-
lichen Strommengen sind zivilrechtlich und ausreichend durch den Vorhabenträger gegenüber der 19 

 gesichert. Hierzu wird im Bereich des nahliegenden Gewerbegebietes Nord ein Umspannwerk durch 
den Vorhabenträger errichtet, welches den Strom von 380 kV auf 220 kV drosselt und von hier die 
Stromversorgung durch ein eigenständiges Leitungssystem zum Plangebiet das Rechenzentrum 1 
Nordwest sichert. Insbesondere wird Strom aus regenerativen Quellen verwertet werden. 

Gas 

Im Plangebiet liegt im westlichen Teil des SO1 Baugebiets eine Gasleitung. 

Wird im Verfahren geprüft. 

Wasser 

Im Rahmen der Betriebsabläufe sind nur geringe Wassermengen für die Mitarbeiter in üblichen Men-
gen erforderlich.  

Das eigentliche Kühlwasser wird speziell aufbereitet und separat angeliefert, so dass keine zusätzliche 
oder permanente Wasserzuführung für Kühlprozesse erforderlich ist.  

Im Rahmen des Brandschutzes sind Wassermengen vorzuhalten. Generell werden Rechenzentren aber 
durch wasserlose Löschverfahren gesichert.  

Schmutz- und Abwasser 

Wird im Verfahren geprüft. 

Regenwasserentwässerung  

Es gilt, dass insbesondere eine Vorortversickerung angestrebt wird. Hierzu werden gegenwärtig Bo-
denuntersuchungen durchgeführt.  

Über eine Rückhaltung und Speicherung hin zu naturnahen Versickerungsanlagen in Form von Mul-
densystemen und Überläufen wird ein Entwässerungskonzept erarbeitet. Hierbei wird sowohl eine 
Versickerung im Bereich der privaten Grünfläche der tieferliegenden ehemaligen Bahnflächen geprüft 
als auch die Herausbildung von herzustellenden Senken im Sondergebiet als kombinierte Flächen zur 
Versickerung und Grünflächenentwicklung.   

Dies wird im Verfahren weiter geprüft.  

 

Kabel / Datenübertragungen 

Dies wird im Verfahren geprüft. Der Vorhabenträger plant eine ausreichende Kapazität zu sichern.   

1.4.1.4 Abwärmenutzung 

Technisch bedingt entsteht durch Kühlung und Wärmetausch eine erhebliche Abwärme. Die Gemeinde 
und der Vorhabenträger beabsichtigen, diese Abwärme zu nutzen. In einer Vorstudie zur Nutzung der 
Abwärme des Rechenzentrums Wustermark sind diesbezügliche Parameter, Potenziale und Abhängig-
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keiten potenzieller Wärmebedarfe im Umkreis und im Gemeindegebiet geprüft. Basis der Untersu-
chung ist, dass der Vorhabenträger die entstandene Abwärme an der Grundstücksgrenze kostenfrei 
zur Verfügung stellt. Im Anschluss kann ein Fernwärmenetz erstellt werden, welches die potenzielle 
Abwärmemenge bei Abschluss des Ausbaus des Rechenzentrums von rund 1.750 GWh/a an die End-
verbraucher oder Übergabestellen weiterleitet.    

Weiteres wird im Verfahren geprüft. 

 

1.4.1.5 Immissionsschutz  

Vor dem Hintergrund der Lärmausbreitung durch technische Aufbauten der Module und der Not-
stromversorgung wird eine lärmrobuste städtebauliche Anordnung gewählt. Hierbei wird vordergrün-
dig nach Westen und Süden durch die Hochbauten eine abschirmende Wirkung erreicht. Die Kühltech-
nik auf den Dächern wird nach aktuellem technischem Standard erstellt und kann, wenn erforderlich, 
ebenfalls abgeschirmt werden. Die Prüfung der Erforderlichkeit erfolgt im Rahmen einer gutachterli-
chen Bewertung im Planverfahren und wird im Umweltbericht dargestellt.      

Die Immissionsrichtwerte zeigen mit Ausnahme eines Wohngebäudes südwestlich des Umspann-
werks zulässige Werte. Für einen Immissionsort südwestlich des Umspannwerks wird der erforderliche 
Wert um mindestens 6 dB unterschritten. Hier ist im Rahmen der weiteren Planungsschritte die tat-
sächliche schalltechnische Vorbelastung zu untersuchen. Nach aktueller örtlicher Situation ist hier eher 
nicht davon auszugehen, dass die Schallimmissionsrichtwerte bereits ausgeschöpft sind. Gegebenen-
falls müssen zusätzliche Schallschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwände an den Dachkanten) abgelei-
tet und festgelegt werden, um die Vorgaben der TA Lärm zu erfüllen. 

Dies wird im laufenden Verfahren weiter untersucht. 

Gewerbelärm  

Eine Vorprüfung hat ergeben, dass keine wesentlichen Auswirkungen auf angrenzende Wohn- oder 
Siedlungsbereiche abzuleiten sind. Dies wird im Rahmen des Planverfahrens weiter untersucht und 
ggf. erforderliche Maßnahmen abgeleitet.  

Als wesentliche Lärmquellen werden im Sinne des Gewerbelärms Lüftungs- und Kühlsysteme, Wärme-
übergabeanlagen (Wärmetauscher) und die die Notstromversorgung durch die Stromgeneratoren 
identifiziert.  Die beschriebenen Geräuschquellen sind gemäß den Vorgaben der TA Lärm unter be-
stimmten Voraussetzungen zu berücksichtigen. Bei den Stromgeneratoren ist eine Lärmimmission im 
Rahmen der regelmäßigen Prüfzeiten abzuleiten. Diese Anlagen sind nicht im Dauerbetrieb, sondern 
stehen für den Notfall schnellstmöglich zur Verfügung. Zur Sicherung der Stromversorgung müssen 
diese Anlagen turnusmäßig aktiviert werden. Insofern handelt es sich in der Regel um einen Testbe-
trieb.  Dieser Testbetrieb ist ein sogenanntes „seltenes Ereignis“. Lediglich die Inbetriebnahme-Tests, 
die tlw. über längere Zeiträume erfolgen, haben eine stärkere Relevanz. 

Verkehrslärm 

Des Weiteren ist der Verkehrslärm zu untersuchen. Hierbei sind der Wirtschaftsverkehr und der Indi-
vidualverkehr auf der Liegenschaft selbst als anlagenbedingter Verkehr zu beurteilen und eine mögli-
che Verkehrsaufkommenserhöhung auf den anliegenden öffentlichen Straßen zu untersuchen.  
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Da kaum Anlieferungen erforderlich sind und somit die Quell- und Zielverkehre im laufenden Betrieb 
eher gering sind, sind die Auswirkungen auf das öffentliche Straßennetzt und somit eine signifikante 
Lärmerhöhung als nicht erheblich einzustufen.   

1.4.2 Wesentlicher Planinhalt des Bebauungsplanes 

1.4.2.1 Begründung der Festsetzungen 

Nachfolgend werden die Festsetzungen aufgeführt, die der Bebauungsplan regelt. Dabei wird zwischen 
den zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen unterschie-
den. 

Um die Darstellung zu vereinfachen, wird den textlichen Festsetzungen das Kürzel „TF“ vorangestellt.  

Wird im Planverfahren ergänzt. 

1.4.2.2 Gliederung des Plangebiets  

Das Plangebiet gliedert sich in die folgenden Flächen: 

 Baugebiete gemäß § 11 BauNVO als Sonstige Sondergebiete 
 öffentliche Straßenverkehrsfläche und Straßenverkehrsflächen 
 Grünflächen 
 Flächen zum Anpflanzen und Pflanzbindung (P-Flächen) innerhalb der Sondergebiete 
 Flächen für Geh-, Fahr-, und Leitungsrechte innerhalb der Grünflächen 
 Zukünftig ggf. Maßnahmenflächen (M-Flächen) 
 

Im Zuge der weiteren Planung werden entsprechend der Erfordernisse solcher Anlagen gegebenen-
falls Flächen, für die im SO allgemein zulässigen Anlagen für die Bereitstellung von Wärme an ein 
Fernwärmenetz lokalisiert.  

1.4.2.3 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in der Planzeichnung dargestellt. 

Er wird begrenzt 

 im Norden durch das Gewerbegebiet Zeestow in der Gemeinde Brieselang 
 im Osten durch Ackerflächen 
 im Süden und Südwesten durch die B5.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde so gewählt, dass alle beabsichtigten Planungsberei-
che eingeschlossen sind. Die Begrenzung des Geltungsbereichs in der vorgesehenen Darstellung er-
möglicht eine ausreichende Möglichkeit zur Umsetzung der Planung, einschließlich möglicher Neben-
anlagen, Begrünungsmaßnahmen und Erschließungsnotwendigkeiten.  

1.4.2.4 Art der Nutzung  

Das Plangebiet wird entsprechend der Planungsabsichten gem. § 11 BauNVO als Sonstiges Sonderge-
biet (SO) mit der Zweckbestimmung „Rechenzentrum“ festgesetzt. Als Art der Nutzung ist die Errich-
tung eines Rechenzentrums mit Technik- und Bürogebäude, Anlagen der Stromversorgung, Wärme-
übergabestationen, Einlassbereich und Einfriedungen zulässig. Das Baugebiet wird gegliedert in zwei 
Bereiche mit der Kennzeichnung „SO1“ und „SO2“. 
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Die Anlagen der Stromversorgung dienen der Notstromversorgung und werden entsprechend dem 
derzeitigen Standard als dieselbetriebene Anlagen geplant. Bei dieselbetriebenen Notstromanlagen 
der hier erforderlichen Größe von mehr als 50 MW handelt es sich um immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen, bei deren Betrieb Betreiberpflichten gemäß § 5 BImSchG zu beachten 
sind. Nach Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt wird das Genehmigungsverfahren voraus-
sichtlich allein die Zulässigkeit der Notstromaggregate betreffen und es im Übrigen bei bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahren bleiben. 

TF: Im SO1 und SO2 Gebiet sind bauliche Anlagen zum Betreiben eines Rechenzentrums zulässig. 
Hierzu zählen: 

 Module Rechenzentrum 
 Büros, Aufenthalts-, Sozial- und Schulungsräume 
 Transformationsanlagen 
 Generatorenanlagen nebst Schornsteinen einschließlich Treibstofftanks 
 Wärmetauscher oder Wärmeübergabestationen 
 Bauliche Anlagen zur Regenrückhaltung. 
 Bauliche Anlagen zur Sicherung des Geländes, einschließlich Einlassgebäude und Sicherheits-

zäune. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 11 BauNVO)  

Stellplatzanlagen und Nebenanlagen 

Stellplatzanlagen gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, die dem Nutzungszweck 
selbst oder beispielsweise der Ver- und Entsorgung dienen, sind im Rahmen der GRZ-Festsetzung gem. 
§ 19 Abs. 3 BauNVO im Sonstigen Sondergebiet gem. § 23 Abs. 5 BauNVO generell zulässig. Davon 
ausgenommen sind Flächen mit einer Pflanzbindung (P).    

1.4.2.5 Immissionsschutz 

Mögliche Festsetzungen zum Immissionsschutz werden derzeit geprüft. Inwieweit notwendige Kontin-
gentierung oder festzulegende Richtungssektoren zum Schutz bestehender Siedlungsbereiche festge-
legt werden müssen, wird gutachterlich im Rahmen des Planverfahrens abschließend geklärt. Eine 
diesbezügliche Untersuchung wurde eingeleitet. Nach dem bisherigen Stand der Abstimmungen wird 
es voraussichtlich sachgerecht sein, die konkreten Lärmschutzanforderungen im Baugenehmigungs-
verfahren zu definieren. Es ist jedenfalls erkennbar, dass die gesetzlichen Richtwerte der TA Lärm – 
gegebenenfalls durch bauliche Lärmschutzmaßnahmen an der Lärmquelle sicher einzuhalten und zu 
unterschreiten sein werden. Damit liegen keine Lärmschutzkonflikte vor, deren Bewältigung bereits im 
Bebauungsplan unabdingbar ist.  
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1.4.2.6 Maß der Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 und 4 BauNVO bestimmt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) zusammen mit der maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen. 

Der Überbauungsgrad wird mit einer GRZ von 0,6 festgesetzt. Eine Überschreitung der GRZ im Sinne 
des § 19 Abs. 4 BauNVO ist nur bis zu einer GRZ von 0,7 zulässig.   

TF: Im SO1 und SO2 Gebiet kann eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 Abs. 
4 Satz 1 BauNVO aufgeführten Grundflächen (durch die Grundflächen von Garagen- und Stellplätzen 
mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird) bis zu einer Grundflächenzahl 
von bis 0,7 zugelassen werden.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO) 

Die rechentechnischen Anlagen werden in kombinierten Gebäuden untergebracht, in denen auch 
Büro- oder Sozialbereiche oder Schulungsräume für die erforderlichen Mitarbeiter erstellt werden. Die 
Gebäude sollen maximal dreigeschossig mit einer maximalen Gebäudehöhe von bis zu 25 m innerhalb 
der Hauptbaufelder errichtet werden.  

In drei Baufeldern werden durch Planeinschrieb niedrigere Bauhöhen zugelassen. In diesen Baufeldern 
sind untergeordnete Nutzungen oder Anlagen mit einer max. Höhe baulicher Anlagen von 8 m zulässig. 
Hierbei kann es sich um Wärmetauscher oder ergänzende Strukturen wie Einlasskontrollanlagen han-
deln.  

Im Bereich der Notstromanlagen sind Schornsteinanlagen notwendig, die über das festgesetzte 
Höchstmaß für baulichen Anlagen hinausragen. Die zulässige Zahl und Höhe richtet sich nach den be-
trieblichen Erfordernissen und wird im weiteren Verfahren gegebenenfalls noch konkretisiert.     

TF: In allen Baugebieten sind ausnahmsweise Überschreitungen der festgesetzten Höhe baulicher An-
lagen durch betriebsnotwendige Schornsteinanlagen in Höhe und Anzahl zulässig.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO) 

1.4.2.7 Bauweise 

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. 

TF :  „Für die Teilgebiete, für die der Bebauungsplan eine von der offenen Bauweise abweichende Bau-
weise mit der Bezeichnung „a“ festsetzt, gelten folgende Bindungen: 

Die Länge der Gebäude in den Teilgebieten mit der Kennzeichnung SO1 und SO2 darf 50 m über-
schreiten.“ 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

1.4.2.8 Überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Festsetzung von Baugrenzen in der Planzeichnung 
gem. § 23 Abs. 3 BauNVO in Verbindung mit der Festlegung der maximal zulässigen Grundflächenzahl 
gem. § 16 Abs. 2 BauNVO bestimmt.  
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Die Baugrenzen werden räumlich so festgesetzt, dass die baulichen Anlagen der Hauptnutzung umge-
setzt werden können. Die Trennung in Baufenster ermöglicht interne Erschließungen und ausrei-
chende Brandabschnitte und strukturiert das Baugebiet. Entlang der B5 tritt die Baugrenze um min-
destens 30 m gegenüber der Straßenbegrenzung zurück und sichert somit einen anbaufreien Bereich 
entlang der Bundesstraße. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

 

1.4.2.9 Verkehr / Ehrschließung 

Das Plangebiet wird über eine Anbindung an die B5 im Knotenpunkt der L863 erschlossen. Hierzu wird 
ein ca. 75 m langer Stich als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die Verkehrsfläche weitet sich am 
Ende aus, so dass eine Wendeanlage von 25 m Durchmesser errichtet werden kann.  

Die Aufteilung der Verkehrsfläche ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

1.4.2.10 Querungsmöglichkeiten in Grünflächen     

Im Bereich der zentralen privaten Grünfläche / ehemaligen Bahnfläche werden zwei Überfahrten im 
Sinne von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten ermöglicht. Da die endgültige Lage noch unbestimmt ist, 
erfolgt eine Festsetzung in Bezug auf eine Ausnahme im Bereich der Grünfläche.  

TF:  Innerhalb der privaten Grünfläche sind zwei Querungsmöglichkeiten mit einer jeweiligen maxima-
len Breite von 12 m zulässig. 

Die Querungsmöglichkeiten entsprechen internen Wegeverbindungen und können als Brücke oder 
Aufschüttung erstellt werden. Inwieweit Dritte, z.B. Versorgungsträger, diese Verbindungen nutzen, 
wird im Planverfahren geklärt. Die zugelassene Nutzung ist mit der DB Netz AG abgestimmt, die keine 
Bedenken gegen die beabsichtigte Festsetzung hat. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 21 und Abs. 6 BauGB) 

1.4.2.11 Hauptversorgungsleitungen 

Im Plangebiet liegen 2 Freileitungstrassen der Stromversorgung. Diese werden nachrichtlich übernom-
men.  Ableitend davon wird ein Sicherheitsstreifen von beidseits 20 m ausgewiesen. Die Baufenster 
nehmen dementsprechend Rücksicht auf die Freihaltezonen. Es ist davon auszugehen, dass um die 
bestehenden Masten in einem Radius von 20 m keine baulichen Anlagen erstellt werden dürfen.  

Im nördlichen Plangebiet überlappt ein Sicherheitsstreifen einer Freileitungstrasse das Plangebiet. Die 
Masten und die Mittelachse dieser Freileitung liegen außerhalb des Geltungsbereiches.            

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) 

1.4.2.12 Grünfestsetzungen und Maßnahmen  

Es wird eine Grünfläche festgesetzt und die vorhandene naturnahe Ausprägung somit geschützt. 

Im Bereich der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen werden Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen als sogenannte „P“-Flächen festgesetzt. 



Gemeinde Wustermark                      Seite   25 

  

                                      

                                     Begründung Bebauungsplan W 49 „Rechenzentrum 1 Wustermark Nordwest“ / Stand: Vorentwurf  06.12.2023 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)    

Im Rahmen des Planverfahrens werden nicht alle Kompensations- oder Ausgleichsmaßnahmen inner-
halb des Geltungsbereiches ausgewiesen und umgesetzt werden können. Dementsprechend werden 
auch externe Maßnahmen erforderlich sein. Hierfür wird ein erweitertes Maßnahmenkonzept entwi-
ckelt und diesbezügliche Flächen gesichert oder ausgewiesen werden.   

 

1.4.2.13 Gestaltungsfestlegungen  

 

Es liegen keine Gründe einer spezifischen Umgebung mit einem Bereichsschutz (z.B. Denkmalschutz 
oder „Regional bedeutsame Routen für Tourismus und Erholung“) vor.  

Gestaltungsfestlegungen (z.B. Fassaden) sollen als „örtliche Bauvorschriften“, die aus der Ermächti-
gung in § 87 BbgBO abgeleitet werden, im Planverfahren übernommen werden. Dies soll durch Fest-
legungen verankert oder durch Verpflichtungen in einem städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB 
gesichert werden.   

Insofern ist das Landschaftsbild und die Sensibilität der Bewohner ein Faktor, der entsprechend ge-
würdigt werden muss, um erforderliche Beschlüsse durchzusetzen. Des Weiteren können Anforderun-
gen aus der Nähe zur B5 entstehen, um ggf. eine Reflexion oder Blendwirkung der Fassaden oder 
Schornsteine zu vermeiden. Die Bedeutung und Tiefe möglicher Festlegungen wird im Planverfahren 
weiter geklärt werden müssen. 

   

 

1.4.3 Flächenbilanz 

Aus dem Vorentwurf des Bebauungsplans „Rechenzentrum 1 Wustermark“ mit einer Gesamtfläche 
des Geltungsbereiches von ca. 20,26 ha wurden folgende Flächengrößen ermittelt: 

Sondergebiet 18,32 ha 

davon              SO1 8,58 ha 

SO2 9,74 ha 

davon            P-Flächen (SO1) 1,02 ha 

P-Flächen (SO2) 0,93 ha 

Straßenverkehrsfläche 0,28 ha 

Private Grünflächen  1,66 ha 

Summe Geltungsbereich 20,26 ha 
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2 UMWELTBERICHT 

2.1 Einleitung 

2.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 

Die vorhandene nicht bebaute Ackerfläche soll zu einem Baugebiet für eine Sondergebietsnutzung pla-
nungsrechtlich einschließlich einer öffentlichen Erschließung umgewandelt werden.  

Vorhandene Grünstrukturen im Bereich der ehemaligen Bahntrasse sollen weitestgehend erhalten 
bleiben.   

Im Vorkonzept werden im Geltungsbereich ca. 18 ha Sondergebiet und Verkehrsflächen festgesetzt. 
Es soll eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt werden. Bei den zulässigen Überschreitungs-
möglichkeiten für Nebenanlagen ist in der Kompensationsplanung mit einer maximal rechtlich zulässi-
gen Neuversiegelung von 70 % zu rechnen und in die Bilanz einzustellen. Demnach wären im Geltungs-
bereich bis zu 12,6 ha Neuversiegelung und Überbauung zulässig. Mit den verbleibenden Grünflächen 
bzw. nicht überbauten Flächen können nach erster Einschätzung maximal 1,5 ha Neuversiegelung in-
nerhalb des Geltungsbereiches kompensiert werden. Zu den Kompensationsmöglichkeiten gehören 
z.B.: 

 Extensivierung inkl. einer dauerhaften extensiven Bewirtschaftung von Abstandsflächen 
 Baumpflanzung in Kombination mit Flächenextensivierungen 
 Flächige Gehölzpflanzungen 
 Ergänzung Grünachse entlang der alten Bahntrasse mit extensiven Säumen. 

 

Der überwiegende Kompensationsbedarf muss außerhalb des Geltungsbereiches vorgenommen wer-
den. Dafür bieten sich Flächen des gemeindeeigenen Kompensationsflächenpools im östlichen Ge-
meindegebiet an. Es müssen hierfür Flächen gesichert, entwickelt und gestaltet werden, um die Neu-
versiegelung von ca. 10 ha zu kompensieren.  

Dafür sind nach erster Schätzung ohne konkrete Bewertung des Aufwertungspotenzials ca. 20 ha er-
forderlich.  

2.1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Bedeu-
tung für den Bebauungsplan 

2.1.2.1 Fachgesetze 

Wird im Verfahren ergänzt.  

2.1.2.2 Fachplanungen 

Wird im Verfahren ergänzt.  

2.1.2.3 Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berück-
sichtigt wurden 

Die Bebauungsplanung bildet die Grundlage für die Bewertung der daraus resultierenden Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft. Dazu wird die geplante Bebauung und Verkehrserschließung 
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schutzgutbezogen untersucht. Neben dem eigentlichen Bau werden auch die zu erwartende Bautech-
nologie und die Nutzung bezüglich ihrer Auswirkungen auf Natur und Landschaft bewertet. 

Mit der schutzgutbezogenen Analyse wird eine allgemeine Bewertung als Überblick der zu erwarten-
den Beeinträchtigungen vorgenommen. 

Folgenende Begutachtungen werden eingeleitet: 

 Biotopkartierung, 
 Artenschutz / Untersuchung Flora und Fauna,  
 Bodengutachten, 
 Schalluntersuchung, 
 Entwässerungskonzept, 
 Verkehrsgutachten, 
 mikroklimatische Untersuchung, 
 Wärmeenergienutzung. 

 

2.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basissze-
nario) 

2.2.1.1 Schutzgut Biotope / Tiere und Pflanzen 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden folgende Sachthemen abgehandelt: 

 Biotoptypen 
 Flora  
 Gehölze 
 Fauna 
 Brutvögel  
 ggf. weitere.  

Auf die Schutzgüter Biotope / Pflanzen und Tiere einwirkende Beeinträchtigungsfaktoren sind: 

 Flächeninanspruchnahme, Entfernen und überprägen von Vegetation, 
 randliche Beeinflussung/ Zerschneidung von Lebensräumen, 
 Immissionen sowie Störungspotenzial. 

Potenzielle Beeinträchtigungen: 

 Lebensraumverlust / Biotopzerstörung 
 Verlust von Gehölzen u. Einzelbäumen 
 Beeinträchtigung von Einzelbäumen 
 Beeinträchtigung von Populationen u. Biotopen durch Veränderung der Standortverhältnisse 
 Zerschneidung von Lebensräumen u. funktionalen Beziehungen 
 Gefährdung / Störung von Tieren (Verhaltensmuster etc.). 

Durch die Errichtung von Verkehrsanlagen und Gebäuden gehen Vegetationsflächen dauerhaft verlo-
ren. 
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Bei Betrachtung der Auswirkungen auf die Fauna und Flora ist auch zu berücksichtigen, dass es sich bei 
allen Flächen um überwiegend Ackerflächen und bereits sehr stark siedlungs- verkehrstypisch über-
prägte Bereiche mit den entsprechenden Störwirkungen durch Licht, Lärm und Bewegungsreize han-
delt. Durch die Adaption können angepasste Tierarten der Feldfluren mit den vorhandenen überpräg-
ten Strukturen gut zurechtkommen. 

Von Beeinträchtigungen sind Ackerflächen betroffen. 

Kartierung Brutvögel (Artenschutz-Gutachten 08/2023 Koßmann) 

Es wurde eine flächendeckende Kartierung der Avifauna im Plangebiet vorgenommen. Es fanden 7 
Kartierdurchgänge während der Morgenstunden statt. Der Erfassungszeitraum erstreckte sich von 
Ende März bis Mitte Juni 2023. 

Die nähere Umgebung des Geltungsbereiches wurde in die Erfassung mit einbezogen. So ist eine Be-
wertung des Geltungsbereiches als Nahrungsfläche, für Brutvogelarten der Umgebung, möglich. 

Es sind sämtliche Brutvogelarten im Geltungsbereich aufgenommen worden. 

Die Erfassung der Brutvögel erfolgte durch die Revierkartierungsmethode (vgl. Südbeck et al. 2005). Es 
sind die Wertungsgrenzen sämtlicher Brutvögel abgedeckt. Auf eine nächtliche Erfassung wurde ver-
zichtet, da kein Hinweis auf nachtaktive Arten gegeben war. 

Eine Gesamtartenliste ist als Anlage 1 und eine Karte zur Brutvogelerfassung als Anlage 2 beigefügt. 
Insgesamt konnten während der Brutvogelerfassung 18 Vogelarten erfasst werden. Von diesen können 
17 als Brutvögel eingestuft werden. Von den insgesamt erfassten 17 Arten nutzen 12 Arten den Gel-
tungsbereich als Brutplatz. 

In den Bäumen und Sträuchern entlang der stillgelegten Bahntrasse wurden folgende Arten erfasst: 
Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Parus caeruleus), Bluthänfling (Carduelis cannabina), Dorngrasmü-
cke (Sylvia communis), Fasan (Phasianus colchicus), Goldammer (Emberiza citrinella), Kohlmeise (Parus 
major), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Neuntöter (Lanius collurio) und Singdrossel (Turdus phi-
lomelos). Weiterhin konnten Feldlerche (Alauda arvensis) und Schafstelze (Motacilla flava) auf den 
Feldern erfasst werden. Insbesondere der Bestand der Feldlerche ist mit nur 2 Revieren für die Größe 
der Fläche recht gering. Limitierend wirken die zahlreichen Leitungen, die die Felder kreuzen. 

Folgende Arten stehen auf den roten Listen von Brandenburg oder Deutschland: Der Bluthänfling wird 
auf der Roten Liste Deutschlands in Kategorie 3 als gefährdet geführt, die Feldlerche taucht in beiden 
Listen ebenfalls in der Kategorie 3 auf. Der Neuntöter ist nur in Brandenburg auf der Kategorie 3 gelis-
tet. Zudem ist er eine Art des Anhang I der EU-Vogelschutz-Richtlinie. 

Da die Bahntrasse in ihrem jetzigen Zustand bis auf einen kleinen Teilabschnitt zur Querung erhalten 
bleibt, entstehen hier keine artenschutzrechtliche Konflikte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Somit bleiben nur die Offenlandarten Feldlerche und Schafstelze, deren Reviere und Brutplätze durch 
das Bauvorhaben vollständig in Anspruch genommen werden und verloren gehen. Daher erfolgt für 
diese beiden Arten eine „fachlichen Konfliktanalyse“, um artenschutzrechtliche Konflikte gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG abzuwenden. 

Kartierung Zauneidechsen (Artenschutz-Gutachten 08/2023 Koßmann) 
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Im Gebiet wurde auf das Vorkommen von Zauneidechsen untersucht. Hier fanden allerdings keine se-
paraten Begehungen statt. Die Zauneidechsen wurden während der Brutvogelkartierung miterfasst. 

Die Lebensräume im Plangebiet sind nicht optimal für Zauneidechsen. Die Felder sind nicht besiedelt, 
somit sind keine Zauneidechsen-Vorkommen im Baubereich vorhanden. Entlang der Bahnlinie konnten 
2 Tiere erfasst werden, die sich zwischen dem Schotter der ehemaligen Gleise aufhielten (vgl. Abb. 4). 
Es handelt sich um adulte Tiere. Das Vorkommen ist insgesamt als gering einzustufen, denn die Le-
bensräume sind nicht optimal für Zauneidechsen. 

Die Vorkommen entlang der Bahnstrecke sind nicht gefährdet, weil die Trasse in ihrem jetzigen Zu-
stand erhalten bleibt. Geplant sind 2 Querungen und das teilweise Entfernen der Schotterbereiche. So 
entstehen mehr Möglichkeiten für Vegetation und neue Lebensräume für Zauneidechsen. 

Insgesamt sind die Vorkommen nicht gefährdet, denn laut Planung verlaufen die Querungen ganz 
im Norden und Süden der Trasse und somit nicht im Bereich der Zauneidechsen-Sichtungen und 
des daraus resultierenden Vorkommens.  

2.2.1.2 Schutzgut Fläche 

Wird im Planverfahren ergänzt. 

2.2.1.3 Schutzgut Boden 

Die Fläche ist derzeit nicht versiegelt und stellt sich weitestgehend als extensiv genutzte Ackerfläche 
dar. Im Bereich der ehemaligen Bahnstrecke sind Reste der Bahnschwellen noch vorhanden. 

Auf das Schutzgut Boden einwirkende Beeinträchtigungsfaktoren sind: 

 Erdarbeiten, Versiegelung und Schadstoffeintrag. 
 Potenzielle Beeinträchtigungen: 
 Vollständiger oder teilweiser Funktionsverlust, 
 Überprägung, 
 Veränderung der ursprünglichen Standortverhältnisse, 
 Einschränkung der Bodenfunktionen. 

Die Neugestaltung des Plangebietes mit einer umfangreichen Bebauung und Flächenbefestigung ist 
mit dauerhaften Neuversiegelungen verbunden. 

Auf den versiegelten Flächen gehen die Bodenfunktionen dauerhaft verloren. 

2.2.1.4 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden. 

Für das Schutzgut Oberflächengewässer einwirkende Beeinträchtigungsfaktoren sind allgemein: 

 Verringerung potenzieller Retentionsflächen, 
 Beeinträchtigung der Uferbereiche von Gewässern durch Bautätigkeit, 
 möglicher Schadstoffeintrag. 

Durch das Vorhaben werden keine Oberflächengewässer beeinträchtigt. 
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Im Nahbereich des Vorhabens befinden sich keine Gewässer oder Retentionsräume. Stoffeinträge in wei-
ter entfernte Gewässer sind durch das Vorhaben nicht zu befürchten. 

 
Grundwasser 

Auf das Schutzgut Grundwasser einwirkende Beeinträchtigungsfaktoren sind: 

 Versiegelung, Überbauung, Verlust an Versickerungsfläche 
 Schadstoffeintrag. 

Potenzielle Beeinträchtigungen: 

 Reduzierung der Grundwasserneubildung, 
 Störung der Grundwasserverhältnisse (Quantität, Dynamik u. Qualität), 
 Veränderung grundwasserqualitäts-relevanter Schutzwirkungen, 
 Qualitätsbeeinträchtigung durch Schadstoffeintrag. 

Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Grundwasser sind im direkten Zusammenhang mit den Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Boden zu sehen. Durch die Versiegelung kommt es zum Verlust versi-
ckerungswirksamer Flächen. Der überwiegende Teil des anfallenden Niederschlagswassers wird weiter 
der Grundwasserneubildung zugeführt. Es erfolgt abschnittsweise eine Wasserfassung und Einleitung, 
Zwischenspeicher, Rigolen und Mulden. Eine direkte Abführung in eine Kanalisation und eine direkte 
Einleitung in Gewässer ist nicht beabsichtigt. Eine Beeinträchtigungen durch Verdunstungsverluste fin-
det aufgrund umfangreicher Flächenbefestigungen statt. Weitere Beeinträchtigungen des Grundwas-
sers insbesondere Schadstoffeintrag finden durch das Vorhaben oder den Betrieb nicht statt. 

2.2.1.5 Schutzgut Klima / Luft 

Die auf das Schutzgut Klima/ Luft einwirkenden Beeinträchtigungen sind: 

 Veränderung lokalklimatischer Verhältnisse, Verlust der Ausgleichsfunktionen, 
 Beeinträchtigung des Luftaustausches, 
 Beeinträchtigung der Luftqualität und Schadstoffeintrag. 

Potenzielle Beeinträchtigungen 

 Beeinträchtigung des Luftaustausches, 
 Verlust / (grundlegende) Veränderung der lokalklimatischen Verhältnisse, 
 Verlust / Einschränkung der Ausgleichsfunktionen, 
 Schadstoffeintrag. 

Die Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima und Luft beziehen sich vor allem auf den Verlust ver-
schiedener Vegetationsflächen und die Zunahme von Flächenversiegelungen und Überbauungen. 
Durch Vegetationsverluste, Flächenversiegelungen und Überbauungen werden die Luftregeneration 
beeinträchtigt und die Rückstrahlungswerte erhöht. 

Im Rahmen des Planverfahrens wird eine mikroklimatische Untersuchung erarbeitet.  

2.2.1.6 Landschaft und biologische Vielfalt  

Auf das Schutzgut Landschaftsbild und den Erholungswert der Landschaft einwirkende Beeinträchti-
gungsfaktoren sind: 

 Zerschneidungseffekt, bauliche Dominanz 
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 Visuelle und akustische Störung, 
 Immissionsbelastung durch Bau und Betrieb. 

Potenzielle Beeinträchtigungen: 

 Verlust erlebniswirksamer Landschaftselemente, 
 Visuelle Störung und Überprägung des Landschaftserlebens, 
 Akustische und sonstige Beeinträchtigung des Landschaftserlebens, 
 Zerschneidung und Beeinträchtigung der Zugänglichkeit. 

Mit der intensiven Neubebauung und der Anlage von Verkehrsflächen wird das gewohnte Landschafts-
bild verändert. Die Sichtbeziehungen werden überprägt. Es ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den 
Flächen um Flächen handelt, die bereits durch Stromtrassen, Umspannwerke, Bebauung und Verkehrs-
flächen eine starke visuelle Überprägung aufweisen. 

Die allgemeine Erholungseignung des Gebietes wird durch die geplanten baulichen Entwicklungen 
nicht verschlechtert. 

2.2.1.7 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes 

2.2.1.8 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Landschaftsbezogene Erholung 

Das Plangebiet selbst ist im Bestand nicht öffentlich zugänglich. Das Areal erfüllt offiziell keine Erho-
lungsfunktion.  

Gesundheit (Lärm) 

Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung werden zum einen die im Plangebiet zu erwartenden 
Geräuschimmissionen ausgehend von den umliegenden Verkehrswegen und den direkt benachbarten 
Gewerben untersucht und beurteilt. Ausgehend von den Geräuschemissionen der umliegenden Ver-
kehrswege ergeben sich im Plangebiet hohe bis sehr hohe Lärmbelastungen durch Verkehrsgeräusche. 
Mögliche Belastungen auf die Aufenthaltsräume und Sozialräume im Plangebiet werden untersucht.  

Zum anderen sind die Auswirkungen des Vorhabens selbst auf die Verkehrslärmsituation an öffentli-
chen Straßen außerhalb des Plangeltungsbereichs zu ermitteln und zu bewerten. Den Untersuchungs-
rahmen gibt auf der Ebene der Bauleitplanung die DIN 18005 [10] in Verbindung mit den Orientie-
rungswerten des Beiblatts 1 [11] vor. Die Beurteilung der Auswirkungen des Planvorhabens auf die 
Geräuschsituation an öffentlichen Straßen außerhalb des Plangebiets erfolgt hilfsweise in Anlehnung 
an das Verfahren zur Beurteilung einer wesentlichen Änderung im Sinne der Verkehrslärmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) [4], unabhängig davon, dass die formale Voraussetzung für die Anwendung der 
16. BImSchV, ein erheblicher baulicher Eingriff in bestehende Straßenverkehrswege, hier nicht vorliegt.  

Der derzeit prognostizierte geringe Ziel-Quellverkehr durch Mitarbeiter lässt kein erhebliches erhöhtes 
Verkehrsaufkommen ableiten, so dass zu erwarten ist, dass die Auswirkungen durch den Verkehrslärm 
gering bis zu vernachlässigen sind und an maßgeblichen Immissionsorten nicht mit einem wahrnehm-
baren Lärmbeitrag zu rechnen ist.  
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Insbesondere werden die Auswirkungen der geplanten Nutzung bezogen auf angrenzende sensible 
Nutzungen geprüft. Hierbei werden die vorhanden Siedlungsbereiche der angrenzenden Ortslagen so-
wie die Wohnbebauung im Bereich der Straße Am Umspannwerk als Immissionsstandorte berücksich-
tigt.  

In einer ersten schalltechnischen Einschätzung zum Gewerbelärm durch das Büro Genest wird folgen-
des dargestellt: 

Die Immissionsrichtwerte zeigen mit Ausnahme eines Wohngebäudes südwestlich des Umspannwerks 
zulässige Werte. Für den Immissionsort IO 5 (südwestlich des Umspannwerks) wird der erforderliche 
Wert um mindestens 6 dB unterschritten. Hier ist im Rahmen der weiteren Planungsschritte die tat-
sächliche schalltechnische Vorbelastung zu untersuchen. Nach aktueller örtlicher Situation ist hier eher 
nicht davon auszugehen, dass die Schallimmissionsrichtwerte bereits ausgeschöpft sind. Gegebenen-
falls müssen zusätzliche Schallschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwände an den Dachkanten) abgelei-
tet und festgelegt werden, um die Vorgaben der TA Lärm zu erfüllen. 

Die Rasterlärmkarten in „Anlage 2.2“ zeigen die schalltechnische Situation im Nachtzeitraum. Hierbei 
ist zu beachten, dass die Karten für eine Höhe von 5 m über Geländeniveau berechnet wurden, wes-
halb die für die Immissionsorte jeweils berechneten Pegelwerte aufgrund der unterschiedlichen Ge-
bäudehöhen geringfügig davon abweichen können. 

 

Abbildung 9: Anlage 2.2. Rasterlärmkarte für den Nachtzeitraum Lärmausbreitung (Quelle: GENEST / 08/2023)  
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Gesundheit (Lufthygiene) 

Die Lufthygiene wird im Plangebiet vornehmlich durch den Straßenverkehr und ggf. durch das nördlich 
angrenzende Gewerbegebiet beeinträchtigt. 

Im Bestand resultiert hieraus derzeit keine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit.  

Sonstige erhebliche lufthygienische Belastungen sind aktuell weder für das Plangebiet noch für sein 
unmittelbares Umfeld bekannt.  

Im Rahmen der Umsetzung des Planvorhabens sind zusätzliche zukünftige lufthygienische Belastungen 
auf das Umfeld nicht zu erwarten. Mögliche Auswirkungen der Dieselgeneratoren sind zu prüfen, Nach 
Abstimmung mit den zuständigen Genehmigungsbehörden werden diese voraussichtlich isoliert in ei-
nem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zuzulassen sein. Prognostisch ist davon 
auszugehen, dass alle in diesem Verfahren zu prüfenden Belange gewahrt werden können. 

Wohnen 

Innerhalb des Geltungsbereichs findet keine Wohnnutzung statt. Nordöstlich, westlich und auch süd-
östlich befinden sich in unterschiedlicher Entfernung Wohnsiedlungsflächen in Nachbarschaft zum 
Plangebiet. 

2.2.1.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Kultur- und sonstige Sachgüter werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Bodendenkmale sind 
im Plangebiet nicht bekannt. Werden Bodenfunde bei den Erdarbeiten angetroffen, sind entspre-
chende Dokumentationsarbeiten einzuleiten. Diese gehen zu Lasten des Veranlassers der Baumaß-
nahme. 

2.2.1.10 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung  

Bei Nichtumsetzung der Planung würde die bestehende intensive agrarwirtschaftliche Nutzung der 
Flächen mit dem damit verbundenen Einsatz von Dünger und ggf. Pflanzenschutzmitteln fortgeführt. 
Die Fläche bliebe weiterhin zur landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion erhalten. Die Ackerfläche 
ist im Landschaftsplan allerdings als erosionsgefährdet und zukünftig zu untergliedern dargestellt. Der 
Anteil an unversiegelten Böden bliebe bestehen. Die Bodenfunktionen, insbesondere als Lebensraum-
funktion für Pflanzen und Tiere sowie die Speicher- und Filterfunktion für Niederschlagswasser, wer-
den, abgesehen von den Fundamenten der Strommasten, nicht durch Bebauung eingeschränkt. Pflanz-
maßnahmen mit Bäumen, Gehölzen, Stauden oder Hecken sind nicht geplant oder zu erwarten. Bei 
Nichtdurchführung würde die Nutzung als extensive Bodennutzung beibehalten. 

Auf Grund der fehlenden Pflege würde sich die bereits eingesetzte natürliche Suksession im Bereich 
der ehemaligen Bahntrasse fortsetzen.      

2.2.2 Prognosen über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Die Kapitel werden im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

2.2.2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Biotoptypen  
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Flora 

Gehölze 

Fauna / Prüfung der artenschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Zulassung des Vorhabens  

2.2.2.2 Schutzgut Fläche  

2.2.2.3 Schutzgut Boden  

2.2.2.4 Schutzgut Wasser  

2.2.2.5 Schutzgut Klima / Luft  

2.2.2.6 Landschaft und biologische Vielfalt  

2.2.2.7 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes 

2.2.2.8 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

2.2.2.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

2.2.3 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung (Eingriffsregelung § 1a Abs. 3 BauGB)  

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

Nach erster Schätzung ohne konkrete Bewertung des Aufwertungspotenzials sind ca. 20 ha Ausgleichs-
flächen erforderlich. Der Flächenumfang wurde vom Vorhabenträger für das laufende Projekt durch 
Abstimmung mit der Gemeinde gesichert. Eine vertragliche Regelung wird dazu im weiteren Planver-
fahren erarbeitet. 

 
Abbildung 10 Lage der kommunalen Kompensationspoolflächen im östlichen Gemeindegebiet bei der Ortslage Dyrotz-Luch; 

Quelle: Landschaftspflegerisches Fachgutachten Grünordnerischer Fachbeitrag   



Gemeinde Wustermark                      Seite   35 

  

                                      

                                     Begründung Bebauungsplan W 49 „Rechenzentrum 1 Wustermark Nordwest“ / Stand: Vorentwurf  06.12.2023 

2.2.4 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern  

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

2.2.5 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Durch die notwendigen technischen Dachaufbauten der Kühltechnik sind Photovoltaikanlagen derzeit 
nicht möglich oder geplant. 

Generell wird die Verwendung von Strom aus erneuerbarer Energie favorisiert. Hierzu werden Ver-
pflichtungen des Stromlieferanten durch den Projektbetreiber eingefordert.   

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

2.2.6 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Was-
ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts  

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

2.2.7 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes gem. § 1 Absatz 
6 Nummer 7 Buchstabe i BauGB 

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

2.2.8 Auswirkungen aufgrund möglicher Anfälligkeiten durch zulässige Vorhaben für Unfälle o-
der Katastrophen gem. § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j BauGB 

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt. 

2.2.9 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung oder soweit möglich 
zum Ausgleich festgestellter erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen sowie gegebe-
nenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen 

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt. 

2.2.9.1  Grünordnerische Maßnahmen 

Im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung ist die Einbindung der Bebauung und der Ne-
benanlagen in den Landschaftsraum und die Begrünung und Entwicklung des Orts- und Landschafts-
bildes als gestalterische Aufgabe vom Grundsatz her zu regeln. Die vorgeschlagenen grünordnerischen 
Maßnahmen im Plangebiet dienen sämtlich zur allgemeinen Gestaltung der baulichen Anlagen. 

Baumpflanzungen 

Im Geltungsbereich befindet sich derzeit außerhalb der Grünstrukturen entlang der alten Bahnlinie 
kein Baumbestand.  

Der straßenbegleitende Baumbestand im Böschungsbereich der Bundesstraße 5 bildet bereits eine 
hochwertige Gebietskulisse und dichte Eingrünung mit einem hohen ästhetischen Wert. Es handelt 
sich um Baumpflanzungen eines lokalen Baumschulbetriebes. Die Baum- und Pflanzqualität soll den 
Maßstab für die Flächenbegrünung im Geltungsbereich bilden.  

Es erfolgten bereits erste Abstimmung mit dem Baumschulbetrieb. Demnach ist beabsichtigt, den dop-
pelreihigen Baumstreifen langfristig zu erhalten. Weiterhin soll der Baumstreifen entlang der B5 in 
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östliche Richtung fortgesetzt werden. Die Abstimmungen und Vorplanung zur Ausgestaltung dieser 
Flächen wurden bereits mit dem Baumschulbetrieb, der Gemeinde und dem Vorhabenträger vorge-
nommen. 

Entscheidend für den Erfolg einer langfristig gesicherten Baumpflanzung ist in erster Linie ein ausrei-
chendes Baumumfeld mit langfristig vitalitätssichernder Ausgestaltung erforderlich.  

Die Pflanzenqualität der neu zu pflanzenden Bäume sollte mindestens in der Baumschulqualität Hoch-
stamm, 3x verpflanzt mit Drahtballen oder Container im Stammumfang (STU) 18 – 20 cm erfolgen. 

Der Baum ist standsicher zu verankern, hier sind je nach Größe und Kronenform des Baumes ein tem-
porärerer Drei- oder Vierbock erforderlich. In einzelnen Fällen ist auch insbesondere unter Berücksich-
tigung von gestalterischen Anforderungen eine Ballenverankerung Unterflur möglich. Wichtig ist der 
windfeste Stand und die Beruhigung des Stammes zur Verhinderung des Abrisses von Feinwurzeln 
während der Anwachsphase. 

Für die Pflege der Baumneupflanzungen sind ein Jahr Fertigstellungspflege und 2 Jahre Entwicklungs-
pflege als Mindestsandart festzulegen. Es ist zu empfehlen, daran eine noch zweijährige Unterhal-
tungspflege anschließen zu lassen. Neben der Wässerung ist insbesondere auch der artspezifische 
Schnitt im Rahmen der Kronenerziehung in den ersten Pflegejahren von besonderer Bedeutung.  

Der standortspezifischen Baumartenwahl kommt aufgrund der sich zunehmend verändernden Witte-
rungsbedingungen und der Krankheitsanfälligkeit eine besondere Bedeutung bei. Tierische Schädlinge 
oder Pilzbefall setzen den langjährig bewährten Arten zu und die Auswahl der heimischen Baumarten 
wird immer geringer. Baumschulen und die Gartenämter haben deshalb Empfehlungen für die Ver-
wendung von geeigneten Baumarten im Siedlungsbereich herausgegeben.   

Die Auswahlempfehlung der Arten im nachfolgenden Kapitel berücksichtigt bereits diese Empfehlun-
gen zur Artenauswahl. 

Es werden im Geltungsbereich Festsetzungen zur Verpflichtung zur Anpflanzung von Bäumen vorge-
nommen. Hierzu dienen auch die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gem. Planzeichen 13.2.1 der PlanZV.  

Strauch- und Heckenpflanzungen 

Strauchpflanzungen erfüllen innerhalb der Feldflur neben gestalterischen Funktionen auch eine wich-
tige Lebensraumfunktion. Vor allem beim Vorhandensein von größeren zusammenhängenden Flächen 
entstehen Habitatstrukturen für gehölzbewohnende Vogelarten. Die Artengruppe der Strauchbewoh-
ner und Halbbodenbrüter hat aktuell eine hohe Verbreitungsdichte innerhalb der Siedlungen und Sied-
lungsränder. Die Arten sind auf dichte, möglichst „unaufgeräumte“ Bestände angewiesen. 

Bei den Neupflanzungen sollten deshalb möglichst dichte zusammenhängende Pflanzungen für den 
Vogelschutz angelegt werden. Mit Dornen oder Stacheln kann ein gewisser Schutz vor Prädatoren ins-
besondere Katzen erreicht werden. Auch geschnittene Hecken sind potenzielle Brutplätze von Vögeln.  

Fruchttragende Gehölze bieten Nahrungsquelle ab dem Reifezeitpunkt und oft bis in den Winter hin-
ein.  

Bei Pflege und Bewirtschaftung der Gehölzflächen sind sowohl Brutzeiten aber auch der Fruchtbehang 
im Herbst zu berücksichtigen. Intensive Pflege sollte möglichst vermieden werden, so sind vor allem 
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Altlaubflächen unterhalb von Sträuchern in Kombination mit Gräsern oder Stauden wichtige Habi-
tatausprägungen. 

Für die Pflanzung von Sträuchern sollte auch eine Mindestqualität Verwendung finden. So ist insbe-
sondere die Baumschulqualität 2x verpflanzter Strauch in einer Höhe von 60 – 100 cm eine gängige 
Ware mit guten Anwachsergebnissen. Es können neben wurzelnackter Ware aber auch Container-
pflanzen verwendet werden.  

Es werden im Geltungsbereich Festsetzungen zur Verpflichtung zur Anpflanzung von Sträuchern vor-
genommen. Hierzu dienen auch die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. Planzeichen 13.2.1 der PlanZV. 

Dachbegrünungen 

Bei einer extensiven Begrünung geht es um neue Grünflächen, die schwer zugänglich sind oder auf die 
keine direkte Sicht besteht. So können Dachflächen von Flachdächern oder flach geneigten Dächern 
begrünt werden, die nicht als technische Anlage oder als Dachterrasse konzipiert werden. Hierfür wer-
den sehr widerstandsfähige und niedrige Pflanzenarten verwendet, die gut mit extremen Standorten 
zurechtkommen. Die Arten müssen hohe Hitze, Perioden von Trockenheit und Frost vertragen. Eine 
Substrathöhe zwischen 6 und 12 cm reicht aus, damit Ihre Pflanzen wachsen können. Sedum, spezielle 
Stauden und Gräser sind für eine extensive Dachbegrünung besonders geeignet. 

Eine Dachbegrünung ist eine natürliche Isolation vor Hitze und Kälte für Gebäude. Die Aufheizung wäh-
rend des Sommers wird deutlich gemindert. Ein begrüntes Dach trägt zur Isolation in der kalten Jah-
reszeit bei. Die Verdunstung des gespeicherten Wassers nicht nur über die Photosynthese sorgt für 
Kühlung und Luftbefeuchtung. Das Wasser von Starkregen wird aufgenommen.  

Mit Dachbegrünungen lassen sich Heizkosten und die Kosten für Klimaanlagen senken. Die Vegetation 
auf Dächern wirkt schalldämpfend. Die Pflanzen filtern Luftschadstoffe und Feinstaub. 

Die begrünten Dachflächen bieten Lebens- und Nahrungsraum für Vögel und Insekten.  

Alternativ zu den extensiven Dachbegrünungen sind auch intensive Begrünungen in Form von Terras-
sengärten mit deutlich höherer Substratauflage und anderer Substratzusammensetzung möglich. Hier 
sind dann auch angepasste Stauden-, Gräser und Gehölzpflanzungen möglich.  

Aufgrund der technischen Aufbauten sind Dachbegrünungen bei den Modulen des eigentlichen Re-
chenzentrums nicht möglich. Die Begrünungsvariante ist vor allem für Neben- und Bürogebäude eine 
attraktive Gestaltungsvariante. Hierzu werden Festsetzungen ausgearbeitet. 

Fassadenbegrünungen 

Nach den Ausführungen des Verbandes für Bauwerksbegrünung ist praktisch jede Fassade oder Mauer 
von Bauwerken begrünbar. Es existiert ein breites Spektrum an Fassadenbegrünungsarten und -syste-
men. Die ästhetischen, mikroklimatischen und energiesparenden Vorteile gelten als bewiesen und 
werden immer genauer erforscht.  

Die wichtigsten Vorteile sind: 

 Energieeinsparung durch Dämmeigenschaften und Verdunstungsleistung, 
 Verbesserung des Mikroklimas und subjektiven Wohlbefindens (Erhöhung der Luftfeuchtig-

keit, Temperatursenkung bei Hitze, Grün statt Grau), 
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 Bindung von Feinstaub und Luftschadstoffen, 
 Verlängerung der Lebensdauer von Fassaden (durch Schutz vor UV-Strahlung, Temperaturdif-

ferenzen, Hagelschlag etc.), 
 Schaffung von zusätzlichem Lebensraum für Tiere (Vögel, Insekten), 
 Attraktivierung des öffentlichen Raumes, 
 Schallbildveränderung. 

Grundsätzlich unterscheidet man Fassaden mit bodengebundener Begrünung und solche mit fassa-
dengebundener Begrünung. 

Die bodengebundene Begrünung ist im vegetationstechnisch verbesserten Boden oder großen Trögen 
platziert und ermöglicht eine Begrünung in der Wuchshöhe der jeweiligen Kletterpflanze. Werden 
keine selbstkletternden Pflanzen verwendet, bedarf es einer Kletterhilfe aus Seilen, Stahlgerüsten oder 
ähnlichem.  

Die bodengebundene Fassadenbegrünung zeichnet sich aus durch: 

 relativ geringe Wartung und Pflege, 
 kostengünstige Form der Begrünung, 
 technisch einfach umsetzbar. 

Die fassadengebundene Begrünung bietet der Pflanze Lebensraum direkt an der Fassade. Die Pflanze 
benötigt keinen Bodenanschluss. Gute Vertikalbegrünungssysteme werden vorgehängt und hinterlüf-
tet direkt an das Gebäude vollflächig aufgebaut.  

Die Vorteile der fassadengebundenen Begrünung sind: 

 eine sehr hohe Gestaltungsvielfalt an Pflanzen und Systembauarten (Teilflächenbegrünung, 
Design, Muster, etc.), 

 Etablierung einer „zweiten Gebäudehaut“, damit Schutz des Gebäudes (auch Schallschutz), 
 nach der Montage bereits fertig begrünt und somit fertig gestellt, 
 kann in allen Höhen und Teilbereichen aufgebaut werden, 
 bildet besonders große Blattmassen am Gebäude (hohe Effektleistung). 

Es werden im Geltungsbereich Festsetzungen zur Verpflichtung von einer teilweisen Fassadenbegrü-
nung vorgenommen. 

Ansaaten und allgemeine Grünpflege 

Insbesondere die Seiten- und Restfläche bei denen aus ästhetischen Gründen auf eine intensive Pflege 
verzichtet werden kann, sollten als Gras- und Staudenfläche verbleiben. Hier sollte möglichst eine sehr 
extensive Pflege erfolgen. Der Grünschnitt sollte nach der Hauptblüte erst im Juli erfolgen. In Teilbe-
reichen können auch abgetrocknete Stauden bis in den Winter hinein mit Frucht- und Samenständen 
verbleiben. In den Beständen können vor allem Vögel Nahrung finden. Die Flächenpflege ist hinsicht-
lich der allgemeinen Akzeptanz in ihrer jeweiligen Intensität abzustimmen.  

Für die Pflege und allgemeine Grünflächenbewirtschaftung werden Empfehlungen ausgesprochen, da 
Festsetzungen im B-Plan planungsrechtlich nicht relevant sind. 

2.2.9.2 Maßnahmen zum speziellen Artenschutz 

In der Saison 2023 wurde der Geltungsbereich sowie das Umfeld gutachterlich im Hinblick auf die ar-
tenschutzrechtlichen Belange bewertet. Der Schwerpunkt der Artennachweise lag in den Gehölz- und 
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Freiflächenstrukturen an der alten Bahnlinie. Hier konnten diverse Gehölzbrüter nachgewiesen wer-
den. Nur an zwei Stellen erfolgte der Nachweis von Zauneidechsen an den alten Bahnstrukturen.  

Weiterhin konnten drei Reviere der Feldlerche im östlichen Teil des Geltungsbereiches erfasst werden.  

Der Geltungsbereich hat demnach nur eine relativ geringe Bedeutung als Lebensraum für Arten gemäß 
§ 44 BNatSchG.  

Als Maßnahmen für den Artenschutz sind erforderlich: 

 Erhalt und Entwicklung der Grünstrukturen entlang der alten Bahnlinie im mittleren Teil des 
Geltungsbereiches, 

 Etablierung weiterer Gehölzstrukturen im Geltungsbereich, 
 Abbruch eines alten Schafstalls in der Döberitzer Heide zur Entwicklung zusätzlicher Habitate 

für Freiflächenbrüter (Feldlerche). 

Die Maßnahmen im Geltungsbereich (Bepflanzungen und Erhalt) werden durch textliche Festsetzun-
gen im B-Plan gesichert.  

Für die geplanten Abbruchmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches fanden bereits Abstimmun-
gen mit der Sielmannstiftung statt.  

Alle Maßnahmen werden in einem städtebaulichen Vertrag zwischen Vorhabenträger und der Ge-
meinde gesichert. 

2.2.10 Anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bauleitplans  

2.3 Zusätzliche Angaben 

Die folgenden Kapitel werden im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

2.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale verwendeter technischer Verfahren  

2.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt  

2.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

2.3.4 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewer-
tungen herangezogen wurden  
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3 AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS 

3.1 Auswirkungen auf die städtebauliche Struktur 

Die Bereits im FNP der Gemeinde Wustermark dargestellte Umsetzungsstrategie einer baulich gewerb-
lichen Entwicklung wird umgesetzt. Im Zusammenhang mit dem bestehenden nördlich angrenzenden 
Gewerbegebiet und dem bestehenden Umspannwerk ergänzt die Entwicklung eine bestehende städ-
tebaulich vorgeprägte Situation. Die besondere Baukörperform des Rechenzentrums wird prägend für 
einen innovativen zukunftsorientierten Standort der gewerblichen Entwicklung in der Gemeinde Wus-
termark und der Region.  

3.2 Auswirkungen auf die Umwelt  

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind Gegenstand der Umweltprüfung. Bezüglich der Ergebnisse der 
Umweltprüfung wird auf den Umweltbericht zum Bebauungsplan verwiesen. 

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

3.3 Soziale Auswirkungen  

Die Schaffung von bis zu 150 neuen Arbeitsplätzen wird gefördert.  

Ob Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und daraus auf die Daseinsvorsorge von sozialen Einrich-
tungen abzuleiten sind, kann derzeit nicht bestimmt werden. Generell gilt, den Bürgern Wustermarks 
oder der Region neue Perspektiven zu eröffnen.  

3.4 Auswirkungen auf die technische Infrastruktur 

Die vorhandenen Kapazitäten der regenerativen Energieerzeugung innerhalb der Region können vor 
Ort in einem 24 h Zeitraum genutzt werden. 

Im Rahmen einer Wärmeübergabe besteht die Chance einer Entwicklung einer örtlichen Fernwärme-
versorgung.  

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

3.5 Finanzielle Auswirkungen  

3.5.1 Verfahrenskosten  

Notwendige Verfahrenskosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der für die 
Aufstellung des Bauleitplans erforderlichen Verfahrensschritte werden durch den Vorhabenträger 
übernommen.  

3.5.2 Herstellungs- und Unterhaltungskosten 

Vorhaben im Geltungsbereich werden durch den Vorhabenträger übernommen.  

3.5.3 Grunderwerb 

Wird durch den Vorhabenträger umgesetzt. 
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3.6 Planungsschaden 

3.7 Bodenordnung 

 

4 VERFAHREN  

4.1 Aufstellungsbeschluss 

4.1.1 Ergebnisse der Unterrichtung und Erörterung im Rahmen des Scoping    

4.1.2 Beteiligung benachbarter Gemeinden gem. § 2 Abs.  2 BauGB 

Im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit sind die Nachbargemeinden und kommunale Arbeits-
gemeinschaften über das Projekt frühzeitig durch den Bürgermeister oder die Verwaltung informiert 
worden. Folgende interkommunale Abstimmungen fanden bereits statt:  

 16.01.2023 Informationsgespräch mit Ortsbeirat Zeestow (Gemeinde Brieselang), 
 27.06.2023 Informationsgespräch mit Brieselanger Bürgermeisterkandidat Hr. Bleck, 
 28.06.2023 Informationsgespräch mit Ortsbeirat Zeestow (Gemeinde Brieselang), 
 06.07.2023 Bürgerinformationsveranstaltung (mit Teilnahme von Anwohnern aus Zeestow 

sowie Brieselanger Bürgermeisterkandidaten Hr. Bleck und Fr. Neumann), 
 14.07.2023 Kreisbereisung des Landrates des Landkreises Havelland, 
 18.08.2023 Informationsgespräch mit Brieselanger Bürgermeisterkandidat Hr. Bleck, 
 31.08.2023 Kommunale Arbeitsgemeinschaft Osthavelland, 
 08.09.2023 Informationsgespräch mit Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH, 
 20.09.2023 Kommunale Arbeitsgemeinschaft Osthavelland. 

4.1.3 Bürgerinformationen außerhalb der förmlichen Beteiligung  

Im Rahmen der Projektentwicklung fand am 06.07.2023 eine Bürgerinformationsveranstaltung in Wus-
termark in der Aula Grundschule, Hamburger Str. 8, 14641 Wustermark statt.  

Die Veranstaltung diente vordergründig der Information der Bürger durch den Projektentwickler. Hier-
bei wurden die Intentionen und Struktur des Projekts vorgestellt, erste gutachterliche Erkenntnisse 
oder Erfordernisse und den Stand der vorliegenden Planungen dargestellt. Hinweise und Anregungen 
wurden allgemein entgegengenommen ohne Zuordnung zu Stellungsnehmern oder Fragestellern.  Auf 
die bevorstehende förmliche frühzeitige Beteiligung wurde hingewiesen.  

4.1.4 Ergebnisse der 1. öffentlichen Auslegung des Vorentwurfes  

Die förmliche Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf wird durch die nun vorliegende Be-
gründung und Planzeichnung hiermit vorbereitet.     

4.1.5 Ergebnisse der 1. Beteiligung der der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

4.1.6 Ergebnisse der öffentlichen Auslegung des Entwurfs  

4.1.7 Ergebnisse der 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
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4.2 Abwägungsbeschluss 

4.3 Satzungsbeschluss 

 

5 ABWÄGUNG - KONFLIKTBEWÄLTIGUNG 

5.1 Abwägung der geprüften Planungsalternativen  

5.2 Abwägung der betroffenen Belange  

5.2.1 Abwägung städtebaulicher Belange  

5.2.2 Abwägung der Umweltbelange  

5.2.3 Abwägung der sozialen Belange  

5.2.4 Abwägung ökonomischer Belange  

 

6 RECHTSGRUNDLAGEN 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) 
geändert worden ist 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden 
ist. 

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezem-
ber 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist. 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 
2240) geändert worden ist. 

 Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) vom 
21. Januar 2013 (GVBl. I/13 Nr. 3), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Sep-
tember 2020 (GVBl. I/20 Nr. 28) 

 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. No-
vember 2018 (GVBl. I/18, Nr. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Februar 2021 
(GVBl.I/21, [Nr. 5]) 

 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 06], 
S.137) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 15]) 

 Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. 
Dezember 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 37], S.3) 
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7 Übersicht TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE (BEBAUUNGS-
PLAN - TEIL B)  

7.1 Festsetzungen (TF) 

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren ergänzt.  

TF1:  „Im SO1 und SO2 Gebiet sind bauliche Anlagen zum Betreiben eines Rechenzentrums zulässig. 
Hierzu zählen: 

 Module Rechenzentrum 
 Büros, Aufenthalts-, Sozial- und Schulungsräume 
 Transformationsanlagen 
 Generatorenanlagen nebst Schornsteinen einschließlich Treibstofftanks 
 Wärmetauscher oder Wärmeübergabestationen 
 Bauliche Anlagen zur Regenrückhaltung. 
 Bauliche Anlagen zur Sicherung des Geländes, einschließlich Einlassgebäude und Sicherheits-

zäune.“ 
 

TF2:  „Im SO1 und SO2 Gebiet kann eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 
Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufgeführten Grundflächen (durch die Grundflächen von Garagen- und Stellplät-
zen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird) bis zu einer Grundflächen-
zahl von bis 0,7 zugelassen werden.“  

 

TF3:  „In allen Baugebieten sind ausnahmsweise Überschreitungen der festgesetzten Höhe baulicher 
Anlagen durch Schornsteinanlagen in der betrieblich notwendigen Höhe und Anzahl zulässig.“ 

 

TF4:  „Für die Teilgebiete, für die der Bebauungsplan eine von der offenen Bauweise abweichende 
Bauweise mit der Bezeichnung „a“ festsetzt, gelten folgende Bindungen: Die Länge der Gebäude in den 
Teilgebieten mit der Kennzeichnung SO1 und SO2 darf 50 m überschreiten.“ 

 

TF5:  „Innerhalb der privaten Grünfläche sind zwei Querungsmöglichkeiten mit einer jeweiligen maxi-
malen Breite von 12 m zulässig.“ 

 

7.2 Hinweise 

Das Kapitel wird im laufenden Verfahren erarbeitet und ergänzt.  

 


